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Le Chef du Département de l’Economie publique, E. Schulthess, 
à l ’Association suisse des banquiers

Copie
L E  Bern, 28. Oktober 1932

Ihre Eingabe zu den Clearing-A bkom m en1 

[ . . . ]
I.

Wir sind ohne weiteres bereit, Ihnen zuzugestehen, dass wir Ihr erstes Postulat 
sehr wohl verstehen und ihm volles Verständnis entgegenbringen. Denn es steht 
auch für uns ausser Frage, dass die im Ausland investierten schweizerischen 
Kapitalien ebenfalls einen Bestandteil des schweizerischen Volksvermögens bilden 
und als solche Anspruch auf Schutz und Pflege haben. Desgleichen entspricht es 
durchaus einem allgemeinen Interesse, wenn alles darangesetzt wird, um auch 
diese Werte den Risiken zu entziehen, die sie im Ausland bedrohen, und sie, wenn 
möglich, in die Schweiz zurückzuführen.

Wenn somit Aussicht bestände, durch das Mittel der Clearingabkommen, die 
die Schweiz bisher mit einigen Staaten abgeschlossen hat, die zu diesem Zweck 
erforderlichen Summen zu erfassen, würde zweifellos Ihrem Begehren um Einbe
ziehung auch der Finanzforderungen der Banken in den Clearingverkehr 
grundsätzlich längst entsprochen worden sein.

Wie Ihnen jedoch bekannt ist, reichten bisher selbst die gesamten, aus Clea
ringländer stammenden Importerlöse, soweit sie nach den getroffenen Vereinba
rungen überhaupt in den Clearingverkehr einbezogen werden können, bei weitem 
nicht aus, um die allmähliche Abdeckung der schweizerischen Exportguthaben 
herbeizuführen und gleichzeitig den laufenden Export der Schweiz notdürftig im 
Gange zu halten.

Der W arenexport leidet somit in allererster Linie unter der immer weiter um 
sich greifenden Devisenreglementierung, wie auch unter der zunehmenden Ein
fuhrbeschränkung in zahlreichen Absatzgebieten. Mit der Ermöglichung der Auf
rechterhaltung des Warenexports aber hängt aufs engste zusammen die Beschäfti
gung des Personals einer grossen Anzahl von inländischen Betrieben, die Verhü-

1. C f n °  187.
Dans sa séance du 21 octobre, le Conseil fé d é ra l a exam iné la requête de l ’A ssociation  suisse  

des banquiers. M. le chef du département de l’économ ie publique déclare qu’il est disposé à tenir 
compte de ce vœu dans la mesure où les négociations commerciales peuvent porter sur le rapa
triement de capitaux, mais que dans les accords relatifs aux clearings il s’agit en première ligne 
d'assurer, en vue de favoriser le travail national, le paiement des marchandises qui seront livrées à 
l’étranger. Le jour où se posera la question de la m obilisation des crédits suisses bloqués en Alle
magne, il sera indiqué de faire droit au vœu de l’association des banquiers. Le département de 
l’économ ie publique a répondu, au reste, dans ce sens à l’association, dont la requête lui avait 
été transmise. D ont acte (E 1004/1 /336).
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tung oder doch Milderung von Arbeitslosigkeit, sowie die Wahrung wertvoller ge
schäftlicher Beziehungen mit dem A usland2.

Diese Faktoren sind von solcher Bedeutung, dass ihnen vom Gesichtspunkt der 
allgemeinen W irtschaft aus der Vortritt gegenüber den Interessen der Finanz hat 
eingeräumt werden müssen. Andererseits kann glücklicherweise der Zinsendienst 
aus ausländischen Verpflichtungen in sehr vielen Fällen auch heute noch auf
rechterhalten werden, während n u r3 die Kapitalrückzahlungen eingestellt worden 
sind. D a aber wohl in den meisten Fällen das private Schuldverhältnis nur ge
gründet worden ist gegen Hingabe ausreichender Sicherheiten4, so darf gesagt 
werden, dass das zwangsweise Belassen von Kapital im Ausland bei den Verhält
nissen des schweizerischen Geld- und Kapitalmarktes offenbar nicht als derart 
kritische Erscheinung gewertet werden muss, wie sie das Festfrieren von dem 
Warenexport entstammenden Forderungen darstellt.

In objektiver Würdigung der gegebenen Lage und in voller Anerkennung der 
Schutzwürdigkeit der schweizerischen Finanzinteressen im Ausland sind wir des
halb der Meinung, dass die Clearingabkommen angesichts der katastrophalen 
Entwicklung unseres industriellen Absatzes und der zwingenden Notwendigkeit 
der Aufrechterhaltung des Warenexportes in erster Linie doch der W arenausfuhr 
dienstbar bleiben müssen und dass für die Befriedigung von Bankforderungen erst 
dann Mittel bereitgestellt werden können, wenn eine wenigstens notdürftige Be
friedigung der Warenexportforderungen gesichert erscheint5.

Da aber auch für die schweizerische Finanz die Gesundheit und das Gedeihen 
der Industrie und des Handels zweifellos von vitaler Bedeutung is t6, glauben wir 
in der Tat, dass unsere Auffassung den Anspruch erheben darf, dem wohlver
standenen Gesamtinteresse aller zu dienen.

Im übrigen ist schliesslich die gesamte Frage insofern in nicht unwesentlicher 
Weise präjudiziert, als es infolge der bisherigen Haltung der schweizerischen Ban
ken in gewissen Beziehungen einstweilen gar nicht möglich wäre, die ausländi
schen Guthaben flüssig zu machen, weil Bindungen aus Verpflichtungen beste
hen, die von den Kreditinstituten bekanntlich ohne Mitwirkung oder auch nur In
formation weder der Industrie noch des Staates eingegangen worden sind.

II.

Was den zweiten Teil Ihrer Eingabe bezüglich Ihrer Vertretung bei künftigen 
Verhandlungen über Clearingabkommen anbelangt, so werden wir Ihrem Wun
sche gerne Rechnung tragen, soweit es sich um umfassende Probleme und 
grosse Finanzinteressen handelt, was beispielsweise der Fall sein dürfte, wenn mit 
Deutschland in solche Verhandlungen eingetreten werden müsste.

2. Remarque marginale d ’un fonctionnaire du Département politique: das gilt auch für den 
Kapitalexport!
3. Id.: ?
4. Id.: aber auch diese Sicherheiten sind oft geschwunden.
5. Id.: nicht unbedingt richtig.
6. Id.: Ist nicht auch das Umgekehrte der Fall?
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